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Regierungspräsidium Kassel 

Rechtsgrundlagen Ökokonto im Wald

§ 16 HENatG vom 04. Dezember 2006

Kompensationsverordnung – KVO 
vom 01.September 2005

Erlass Kompensationsmaßnahmen im Wald



3

Regierungspräsidium Kassel 

Öffentlich - rechtlicher Bereich
(Verfahrensführer und Fachbehörden)

• Beurteilung und Bewertung von Naturschutzbelangen,
Projektauswirkungen und Lösungen

• Festsetzung von Art und Umfang der Naturschutzmaßna hmen 
( in Abstimmung u. A. mit Forst- und Wasserrecht...)

• Sicherung und Kontrolle

• Festsetzung einer Ausgleichsabgabe (Defizitpunkte x  0,35 €)
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Privatrechtlicher Bereich
(Antragsteller)

Abstimmung mit Grundstückseigentümer und Nutzer

Abgeltung von:

• Grundstücksnutzung 

• Wertänderung 

• Schäden

• Maßnahmenanlage

• Maßnahmenpflege

• Ankauf oder Beauftragung
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• Regionaler Zusammenhang ,
Naturräumliche Haupteinheit, Flächennutzungsplan

• Versiegelung durch Entsiegelung

• Maßnahmen zur Aufwertung von Wald, 
die über die Grundpflichten des § 6 HFG hinausgehen

• Artenschutzmaßnahmen für Arten der Anhänge II und I V FFH-RL

• einem Biotopverbund dienend

• Renaturierung von Fließgewässern einschließlich Ufe rn

• auf Standorten mit hohem Grundwasserstand

• Vorrangig in NATURA 2000 Gebieten
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Maßnahmentypen bei Eingriffen

Funktionale:
nach örtlichen und biologischen Anforderungen

• Ausgleich für Naturhaushalt und Landschaftsbild

• Biotope von geschützten Arten

• Funktionserhaltende Maßnahmen  für Arten Anhang IV FFH-RL

• Funktionserhaltende Maßnahmen für Vögel der VS-RL

• Kohärenzmaßnahmen NATURA 2000 Gebiete

• Ausgleich für gesetzlich geschützte Biotope

• Auflagen nach VO´en des HENatG

Sonstige:
im Naturraum oder FNP 

• Ersatzmaßnahmen



Ökokontomaßnahmen nach § 16 HENatG

• dauerhaft günstige Wirkungen auf die
Leistungs- und Funktionsfähigkeit  des Naturhaushalt es
( Boden, Wasser, Luft, Klima, Tiere und Pflanzen )

• im Sinne der Eingriffsregelung
Ausgleichs und Ersatzmaßnahmen (Kompensationsmaßnah men)
unter Berücksichtigung der Belange der Forstwirtsch aft
auf nachhaltige Entwicklung ausgerichtet
flächensparend
dem Landschaftsplan nicht widersprechen

• nicht aus öffentlichen Mitteln gefördert

• ohne andere rechtliche Verpflichtung 
z. B. HFG, Bodenschutz, Gewässerschutz ...

• mit schriftlicher Zustimmung der Naturschutzbehörde  vor Durchführung
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Ablauf der Anerkennung und Buchung

• sinnvollerweise Vorabstimmung mit der UNB

• Antrag mit Unterlagen nach Anlage 4 der KVO

• UNB prüft die Maßnahme und Bewertung

• Einbuchung  in das Ökokonto der UNB

• landesweites Zentralregister im NATUREG 
zum Handel und zur Vermittlung

• Anbieter realisiert und pflegt die Maßnahme

• UNB aktualisiert ggf. die Bewertung auf Antrag des Eigentümers
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Nutzung einer Ökokontomaßnahme in einem 
Genehmigungsverfahren

• Antragsteller fragt über UNB oder Agentur beim Eige ntümer nach

• zuständige Naturschutzbehörde ( NB ) führt Abschlus sbewertung durch

• Antragsteller bringt die Maßnahme in die Genehmigun gsunterlagen ein

• Genehmigungsbehörde setzt die Maßnahme ggf. mit Auf lagen 
gegenüber dem Antragsteller fest.

• Dauerhafte rechtliche Sicherung 

• Zuständige NB trägt die Maßnahme in NATUREG ( § 55 HENatG ) ein

• Prüfung der Maßnahmen und Auflagen der Genehmigung ( zuständige NB )

• Verpflichtung auch für den Rechtsnachfolger des Eig entümers 
des Grundstückes
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Wertungen beim Ökokonto

Bestandswert

Ausgangswert

angestrebtes vorläufiges Ziel 

Einbuchung mit dem Wert  bei plangemäßer Pflege 
nach 3 Vegetationsperioden

Grundlage einer „Verzinsung“ von 4% 
bei ordnungsgemäßer Pflege und ab 25000 Punkten

Abschlußwert

bei Inanspruchnahme
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weitere Informationen:

www.na-hessen.de

unter:

�Dokumentationen
�Fachgebiete

�Verwaltung und Recht / Naturschutzpolitik
�Ökokonto (Battefeld)
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Abwicklung 
von 

Ökokontomaßnahmen im Wald

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Dietrich Vahle, 
Dezernatsleiter Eingriffsregelung, Landschaftsplanung, Naturschutzdaten


